1.

Verfassungswidrigkeit der rückwirkenden Absenkung der Beteiligungsgrenze

Die Absenkung der Beteiligungsquote bei der Besteuerung privater Veräußerungen von Kapitalteilen durch § 17 Abs. 1 i.V.m. § 52 Abs. 1 Satz 1 EstG in der Fassung des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002 war mit belastenden Folgen einer unechten Rückwirkung verbunden, die zum Teil den Grundsätzen des verfassungsrechtlichen Vertrauensschutzes widersprechen. BVerfG, Beschluss vom 07.07.2010, 2 BvR 748/05, 2 BvR 753/05, 2 BvR 1738/05
2.

Steuerpflicht von Zinsen aus Sparanteilen einer Lebensversicherung bei Versicherungsnehmerwechsel nach 12 Jahren und anschließender steuerschädlicher Abtretung zur Sicherheit

1. Der mit Zustimmung des Versicherers erfolgte Eintritt eines Steuerpflichtigen in einen von einem anderen geschlossenen Lebensversicherungsvertrag ist kein Abschluss eines neuen Vertrages (Bestätigung der Rechtsprechung).

2. Die steuerschädliche Verwendung eines Policendarlehens lässt keine Aufteilung in steuerschädlich und steuerunschädlich verlaufene Phasen der Vertragslaufzeit zu. BFH, Beschluss vom 23.04.2010, VIII B 48/08
3.

Unterhalten eines eigenen Hausstands bei doppelter Haushaltsführung

Die Frage, ob ein alleinstehender Arbeitnehmer einen eigenen Hausstand i.S. des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 2 EStG unterhält, entscheidet sich unter Einbeziehung und Gewichtung aller tatsächlichen Verhältnisse im Rahmen einer den Finanzgerichten als Tatsacheninstanz obliegenden Gesamtwürdigung. Dabei ist der Umstand, ob der Arbeitnehmer für die Kosten des Haushalts aufkommt, zwar ein besonders gewichtiges Indiz, aber keine zwingende Voraussetzung im Sinne einer conditio sine qua non. BFH, Urteil vom 21.04.2010, VI R 26/09
4.

Anforderungen an die Leistungsbeschreibung in einer zum Vorsteuerabzug berechtigenden Rechnung

Aufgrund von verschiedenen Datumsangaben zum einen auf der Rechnung und zum anderen auf den Folgeseiten besteht eine Ungewissheit über das Rechnungsdatum. Es ist damit aus den „Rechnungen“ nicht ohne weiteres ersichtlich, wann die mit der Leistungsabrechnung zusammenhängende Umsatzsteuer und der damit korrespondierende Anspruch auf Vorsteuer entstanden sein soll.

Der Aufwand zur Identifizierung der Leistung muss dahingehend begrenzt sein, dass die Rechnungsangaben eine eindeutige und leicht nachprüfbare Feststellung der Leistung ermöglichen, über die abgerechnet worden ist. Was zur Erfüllung dieser Voraussetzungen erforderlich ist, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls. BFH, Beschluss vom 06.07.2010, XI B 91/09

5.

Kein Vorsteuerabzug bei einziger Leistungsbeschreibung 
„Betriebskostenumlage“

Aus der verwendeten Leistungsbeschreibung „Betriebskostenumlage“ lassen sich nach Ansicht des Senats die angeblich abgerechneten Eingangsleistungen nicht eindeutig und leicht nachvollziehbar identifizieren. Es ist insoweit völlig unklar, welche einzelnen „Leistungen“ mit dieser Abrechnung und dem darin benutzten Sammelbegriff der Betriebskostenumlage abgerechnet werden sollten. 

Nur in Verbindung mit weiteren Geschäftsunterlagen der X AG ist erkennbar, welche Kostenposition der Berechnung der Betriebskostenumlage zugrunde lagen. Andere Geschäftsunterlagen können zur Identifizierung der abgerechneten Leistungen jedoch nur herangezogen werden, wenn in der Abrechnung selbst auf diese verwiesen wird und die in Bezug genommenen Unterlagen eindeutig bezeichnet sind. Hieran fehlt es im Streitfall gänzlich. FG Köln, Urteil vom 23.07.2003, 14 K 6155/01
